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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Richtlinie des Ministeriums für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und  

Verbraucherschutz des Landes Brandenburg  
zur Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung 

der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
in der öffentlichen Abwasserbeseitigung 

(RiLi Abwasser/WRRL)

Vom 6. Januar 2026

1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land gewährt Förderung auf Grundlage dieser 
Richtlinie sowie nach Maßgabe insbesondere folgender 
Regelungen in der jeweils geltenden Fassung:

-	 §§  23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
sowie die zu diesen Regelungen erlassenen Ver-
waltungsvorschriften (VV/VVG);

-	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG);

Bekanntmachung von Verleihungen 
des Verdienstordens des Landes Brandenburg

Vom 31. Dezember 2025

Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für außer-
ordentliche Verdienste um das Land Brandenburg und seine 
Bevölkerung habe ich im Jahr 2025 folgende Frauen und 
Männer mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg aus-
gezeichnet:

Brudermüller, Martin, Dr., Mannheim

Haase, Margitta-Sabine, Dr., Luckenwalde

Karg, Detlef, Prof. Dr., Berlin

Müller, Konrad, Finsterwalde

Rabe, Reiner, Ludwigsfelde

Seeger, Catrin, Rathenow

Warminski, Bernd, Wittstock

Potsdam, den 31. Dezember 2025

Der Ministerpräsident

Dr. Dietmar Woidke

-	 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG).

Die Förderung richtet sich auf Investitionen im Be-
reich der kommunalen Abwasserbeseitigung, für die 
ein besonderes Landesinteresse im Sinne des § 23 LHO 
besteht. Das besondere Interesse liegt im Erreichen des 
guten Zustands beziehungsweise des guten Potenzials 
der Gewässer im Sinne der Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie1 (WRRL). Dementsprechend richten sich die 
förderfähigen Vorhaben vorrangig darauf, die Einträge 
von Nähr- und Schadstoffen in Gewässer weiter zu redu-
zieren. Die Förderung verfolgt das Ziel einer nachhaltigen 
Gewässerbewirtschaftung gemäß § 6 WHG und dient der 
Erfüllung wasserwirtschaftlich vorrangiger Aufgaben des 
Landes im Sinne der §§ 27 ff., 82 bis 84 WHG.

Ein Rechtsanspruch der oder des Antragstellenden auf 
die Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2	 Gegenstand der Förderung

2.1	 Ertüchtigung im Sinne eines technischen Ausbaus (Auf-
rüstung) von Kläranlagen zum verbesserten Rückhalt 
von Stickstoff, Phosphor und organischen Frachten zum 
Beispiel durch

-	 eine zusätzliche Denitrifikationsstufe,
-	 Phosphatfällung oder Phosphatflockung,
-	 Anpassungen der Mess-, Steuer- und Regelungs-

technik oder
-	 Umbau oder Nachrüstung einzelner verfahrenstech- 

nischer Elemente von Kläranlagen.

2.2	 Kapazitätserweiterung von Kläranlagen, sofern hierbei 
zugleich deren Nährstoffrückhalt dauerhaft verbessert 
wird.

2.3	 Neubau von Kläranlagen, wenn

a)	 die behördlich angeforderte Verbesserung des Nähr-
stoffrückhalts an einer bestehenden Kläranlage im 
baulichen Zustand oder aus verfahrenstechnischen 
Gründen nicht möglich ist oder unwirtschaftlich 
wäre oder

b)	 dies für eine dauerhaft ordnungsgemäße Abwasser-
beseitigung erforderlich ist und hierfür keine zumut-
baren Alternativen bestehen.

2.4	 Neubau von Ausgleichsbecken auf Kläranlagen.

1	 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, umgesetzt in nationales Recht 
vor allem durch §§ 27 ff., 48, 82 ff. WHG.
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2.5	 Neubau oder Sanierung von Anlagen zur Behandlung 
von Niederschlagswasserabflüssen aus dem Trennsys- 
tem, sofern

a)	 die Niederschlagswasserabflüsse von mindestens 
2  Hektar der Flächengruppe V3 oder mindestens 
5 Hektar der Flächengruppe V2 gemäß Anhang A des 
Arbeitsblatts DWA-A 102-22 stammen oder

b)	 die Anforderungen zum Stoffrückhalt immissions-
bezogen anhand des Merkblatts DWA-M 102-33 er-
mittelt wurden oder

c)	 die Niederschlagswasserbehandlung mit einem Re- 
tentionsbodenfilter vorgenommen wird.

Bei Vorhaben nach Nummer 2.1 oder Nummer 2.2 sind 
Sanierungsmaßnahmen nur in dem Umfang förderfähig, in 
dem sie zur Umsetzung des Vorhabens unabdingbar sind. 
Verfahrenstechnisch beziehungsweise technologisch zu-
sammengehörige Komponenten werden hierbei als eine 
Einheit betrachtet.

3	 Zuwendungsempfangende

Zur Antragstellung berechtigt sind die Aufgabenträger 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Land Branden-
burg.

4	 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1	 Eine Zuwendung kann nur gewährt werden, wenn

-	 eine vorliegende wasserrechtliche Zulassung oder 
Sanierungsanordnung beziehungsweise Ordnungs-
verfügung die Reduzierung von Stoffeinträgen in die 
Gewässer verlangt und

-	 das zu fördernde Vorhaben zu deren Umsetzung er-
forderlich ist.

Für Vorhaben gemäß Nummer 2.3 Buchstabe b hat an-
stelle dessen die zuständige Wasserbehörde das Erforder-
nis gemäß § 66 Absatz 1 Satz 3 BbgWG festzustellen und 
zu bescheinigen.

4.2	 Mit dem Antrag sind alle notwendigen fachtechnischen 
Stellungnahmen nachzuweisen.

4.3	 Mit dem Antrag sind die Genehmigungsplanungen und die 
in diesem Zusammenhang notwendigen behördlichen Zu-
lassungen nachzuweisen. Liegen Letztere zum Zeitpunkt 
der Antragstellung noch nicht vollständig vor, so ist nach-
zuweisen, dass die jeweils zuständige Behörde diese in 
Aussicht gestellt hat (positive Genehmigungsprognose).

4.4	 Bestehen mehrere Alternativen zur Umsetzung des Vor-
habens, ist die optimale Variante mittels dynamischer 

2	 Arbeitsblatt DWA-A 102-2 - Grundsätze zur Bewirtschaftung und Be-
handlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer - 
Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen (in der jeweils ak-
tuellen Fassung). 

3	 Merkblatt DWA-M 102-3 - Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung 
von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer - Teil  3: 
Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen (in der jeweils aktuellen 
Fassung).

Kostenvergleichsrechnungen4 zu ermitteln. Eine Er-
klärung hierzu ist dem Förderantrag beizulegen. Es wird 
nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit gefördert (siehe VV zu § 7 LHO).

4.5	 Im Zuge der Prüfung des Antrages holt die Bewilligungs-
behörde das fachliche Votum des Richtliniengebers (Mi-
nisterium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz - MLEUV) zum Antragsgegen-
stand ein.

5	 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1	 Zuwendungsart:	 Projektförderung

5.2	 Finanzierungsart:	 Anteilfinanzierung

5.3	 Form der Zuwendung:	 Zuweisung/Zuschuss

5.4	 Bemessungsgrundlage

5.4.1	 Förderfähige Kosten

Förderfähig sind diejenigen investiven Kosten, die zur 
Umsetzung des zu fördernden Vorhabens erforderlich 
sind.

5.4.2	 Zuwendungshöhe

Der Fördersatz bei Vorhaben gemäß den Nummern 2.1 
bis 2.4 richtet sich nach der Ausbaugröße der kommu-
nalen Kläranlage (in EW)5, an der das Vorhaben durch-
geführt werden soll. Der Fördersatz beträgt regelmäßig:

-	 80 Prozent der förderfähigen Kosten bei Kläranlagen 
unter 10 000 EW;

-	 70 Prozent der förderfähigen Kosten bei Kläranlagen 
von 10 000 EW bis 49 999 EW;

-	 60 Prozent der förderfähigen Kosten bei Kläranlagen 
von 50 000 EW bis 99 999 EW;

-	 50 Prozent der förderfähigen Kosten bei Kläranlagen 
ab 100 000 EW.

Der Fördersatz bei Vorhaben gemäß Nummer 2.5 beträgt 
60 Prozent der förderfähigen Kosten.

Die Obergrenze von Zuwendungen beträgt 500 000 Euro. 
Diese Obergrenze gilt nicht für Vorhaben gemäß Num-
mer 2.3.

5.4.3	 Bagatellgrenze

Es können nur Zuwendungen bewilligt werden, die min-
destens 50 000 Euro betragen (Bagatellgrenze).

4	 Siehe hierzu die „Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenver-
gleichsrechnungen“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall e. V. (DWA) in der jeweils geltenden Fassung.

5	 Die Ausbaugröße bezieht sich auf die Einwohnerwerte (EW), das heißt die 
organisch-biologisch abbaubare Belastung, die einem biochemischen Sauer-
stoffbedarf in fünf Tagen (BSB5) von 60 Gramm Sauerstoff pro Tag entspricht.
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5.4.4	 Nicht förderfähige Ausgaben

Nicht gefördert werden Ausgaben für:

-	 Straßen- und Wegebau, soweit er nicht der unmittel-
baren Erfüllung des zu fördernden Vorhabens dient 
oder nicht zur Wiederherstellung des alten Zustands 
erforderlich ist;

-	 Kostenbeteiligung für Straßen- und Wegebau im Zu-
sammenhang mit deren grundhaftem Ausbau oder 
Neubau;

-	 Instandhaltung von Gebäuden;
-	 Betrieb, Unterhaltung und Reparatur von Maschinen 

und Anlagen;
-	 Außenanlagen und Sicherungsmaßnahmen, sofern 

sie nicht zur unmittelbaren Durchführung des zu för-
dernden Vorhabens erforderlich sind;

-	 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten;
-	 Grunderwerbskosten und Grunderwerbsnebenkosten;
-	 Leistungen auf der Grundlage von pauschalen Ver-

trägen beziehungsweise pauschalen Leistungsange- 
boten;

-	 Eigenleistungen;
-	 Leistungen gemäß der Honorarordnung für Archi-

tekten und Ingenieure (HOAI-Leistungen), Vermes- 
sung und Bestandsdokumentation;

-	 Finanzierungskosten;
-	 Leistungen, die in Form neuer Kostenpositionen 

nach Erteilung des Zuwendungsbescheides anfallen.

6	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1	 Die Zuwendung kann an Dritte weitergeleitet werden,  
sofern sich die Zuwendungsempfangenden dieser zur 
Aufgabenwahrnehmung unmittelbar bedienen. Die 
Weiterleitung an die Letztempfangenden kann auf dem 
öffentlich-rechtlichen oder dem privatrechtlichen Wege 
erfolgen.

6.2	 Die Zuwendung kann widerrufen werden, wenn die ge-
förderten

-	 Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

-	 technischen Einrichtungen, Maschinen und Geräte 
innerhalb von fünf Jahren ab Lieferung an die oder 
den Zuwendungsempfangenden

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.

6.3	 Der Landesrechnungshof, das Fachministerium, die be- 
willigende Stelle sowie deren beauftragte Dritte und 
alle an der Zuwendung beteiligten öffentlichen Mittel-
gebenden sind berechtigt, bei den Zuwendungsempfan- 
genden zu prüfen. Wenn Mittel gemäß Nummer 12 VV zu 
§ 44 LHO an Dritte weitergeleitet wurden, sind die oben 
genannten Prüforgane auch bei den Letztempfangenden 
zur Prüfung berechtigt.

6.4	 In Bezug auf die Anwendung der vergaberechtlichen Vor-
schriften gelten die einschlägigen Festlegungen in den 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

zur Projektförderung (ANBest-P) beziehungsweise den 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G) gemäß 
§ 44 LHO in Verbindung mit § 55 LHO.

Bei Vergaben als Direktauftrag (gemäß Nummer  3.2 
beziehungsweise Nummer  3.4 VV zu §  55 LHO) sind 
- entsprechend den Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit - ab einem Auftragswert von 
mehr als 2 500 Euro (ohne Umsatzsteuer) bis einschließ-
lich 100 000  Euro vor der Auftragsvergabe mehrere 
vergleichbare Angebote oder Preisvergleiche einzuholen. 
Dabei ist die Binnenmarktrelevanz des jeweiligen Auf-
trages zu prüfen und zu dokumentieren (gemäß Num-
mer 2.4 VV zu § 55 LHO).

7	 Verfahren

7.1	 Antragsverfahren

Die Anträge für Vorhaben sind formgebunden (Vor-
drucke der Bewilligungsbehörde) und vollständig über das 
Kundenportal der Investitionsbank des Landes Branden-
burg (ILB) einzureichen. Mit dem Antrag sind alle not-
wendigen behördlichen Zulassungen und fachtechnischen 
Stellungnahmen nachzuweisen. Die Antragsunterlagen 
inklusive der dazugehörigen Vordrucke, Erklärungen und 
Hinweise werden von der Bewilligungsbehörde bereit-
gestellt.

Die Anträge können fortlaufend über das ILB-Kunden-
portal eingereicht werden. Die Bearbeitung erfolgt in der 
Reihenfolge des Vorliegens der vollständigen Antrags-
unterlagen.

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für sol-
che Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen 
worden sind. Soweit mit der Antragstellung zugleich 
auch ein vorzeitiger Vorhabenbeginn beantragt wurde, 
dürfen die Antragstellenden mit der Durchführung der 
beantragten Vorhaben beginnen, sobald ihnen die Ein-
gangsbestätigung des Antrages von der Bewilligungs-
behörde vorliegt. Aus der Zulassung des vorzeitigen 
Vorhabenbeginns leitet sich jedoch kein Anspruch auf 
eine Zuwendung ab. Dieser Vorhabenbeginn erfolgt auf 
eigenes Risiko des oder der Antragstellenden, da eine 
Zuwendung nur in Abhängigkeit der durchzuführenden 
Kontrollen und im Rahmen der bereitgestellten Haus-
haltsmittel gewährt werden kann.

Als Vorhabenbeginn gilt der Abschluss eines der Aus-
führung zugerechneten Lieferungs- oder Leistungsver-
trages. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Baugrund- 
untersuchung, Grunderwerb und bauvorbereitende Maß-
nahmen (zum Beispiel Abbruch- und Planierarbeiten) 
nicht als Beginn des Vorhabens.

7.2	 Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist die ILB.

Die Prüfung und Bewilligung der Anträge erfolgt in der 
Reihenfolge der Antragstellung. Maßgebend hierfür ist 
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Einführung Technischer Regelwerke  
für das Straßenwesen im Land Brandenburg 

 
Richtlinien für die Vermessung von Straßen  

(RVerm), Ausgabe 2025

Erlass  
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung  

Abteilung 4, Nr. 2/2026 
Sachgebiet: 21.1:  

Vermessungsangelegenheiten, Regelwerke  
Vom 21. Januar 2026

Der Erlass richtet sich an

-	 die Straßenbaubehörden des Landes Brandenburg
-	 die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange- 

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg.

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 12/2025 
vom 25.  März 2025 hat das Bundesministerium für Ver-
kehr (BMV) die Richtlinien für die Vermessung von Straßen 
(RVerm), Ausgabe 2025 amtlich bekannt gegeben (VkBl. 2025 
S. 314).

Hiermit werden die Richtlinien für die Vermessung von Stra-
ßen (RVerm), Ausgabe 2025 für die im Zuständigkeitsbereich 
des Landes Brandenburg liegenden Bundesfernstraßen und 
Landesstraßen verbindlich eingeführt. Für die im Zuständig-
keitsbereich der Landkreise, kreisfreien Städte sowie der kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg 
liegenden Straßen wird die Anwendung empfohlen.

Der Erlass ersetzt den Runderlass „Einführung technischer 
Regelwerke für das Straßenwesen in Brandenburg - Ein-
führung der Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Ver-
messung (RAS-Verm) - Ausgabe 2001“ vom 17. März 2003 
(ABl. S. 407). 

Die Richtlinien für die Vermessung von Straßen (RVerm) sind 
beim FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln 
zu beziehen.

der Zeitpunkt, zu dem ein vollständiger und beurteilungs-
fähiger Antrag vorliegt. Die Bewilligungsbehörde ent-
scheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

7.3	 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendungen sind auf Antrag erst auszuzahlen, 
wenn Zuwendungsempfangende den Empfang des Zu- 
wendungsbescheides bestätigt haben und der Zuwen- 
dungsbescheid durch Ablauf der Rechtsbehelfsfrist be-
standskräftig geworden ist. Zuwendungsempfangende 
können die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides 
herbeiführen und damit die Auszahlung beschleunigen, 
wenn erklärt wird, auf einen Rechtsbehelf zu verzichten.

Die Zuwendungen dürfen nur soweit und nicht eher aus-
gezahlt werden, als sie voraussichtlich innerhalb von 
zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im 
Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. Die 
Mittelanforderungen sind über das ILB-Kundenportal 
einzureichen.

Die Auszahlung der Mittel erfolgt im Vorschussprinzip 
gemäß Nummer 1.4 ANBest-P/ANBest-G zu § 44 LHO.

7.4	 Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist über das ILB-Kundenpor-
tal gegenüber der Bewilligungsbehörde zu erbringen. Er 
besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis (inklusive tabellarischer Belegliste).

7.5	 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten neben den 
allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Vor-
schriften die VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser 
Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

8	 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in 
Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2027. Anerkennung von Musikschulen 

sowie Musik- und Kunstschulen

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Vom 15. Januar 2026

Aufgrund des §  3 Absatz  7 Satz  2 des Gesetzes zur Förde-
rung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg 
(BbgMKSchulG) wird hiermit die Anerkennung nachfolgender 
Musikschulen beziehungsweise Musik- und Kunstschulen öf-
fentlich bekannt gemacht.

Musikschulen sind berechtigt, die Bezeichnung „Anerkannte 
Musikschule im Land Brandenburg“ zu führen, wenn sie über 
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Errichtung  
der „Suh-Ahrndt-Familienstiftung“

Bekanntmachung  
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 26. Januar 2026

Auf Grund des § 15 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran
denburg (StiftGBbg) vom 30. Juni 2022 (GVBl. I Nr. 18), das 
durch Artikel 42 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 9 
S. 19) geändert worden ist, wird hiermit die Anerkennung der 
„Suh-Ahrndt-Familienstiftung“ mit Sitz in Brandenburg an der 
Havel als rechtsfähig öffentlich bekannt gemacht.

Die Stiftung ist eine Familienstiftung. Zweck der Stiftung ist 
die

a)	 finanzielle Unterstützung der Stifterin und ihres Ehe-
partners (sofern eine Ehe geschlossen und nicht geschieden 
ist),

b)	 finanzielle Unterstützung ihrer Abkömmlinge 1. Grades (Be- 
günstigte) sowie

c)	 die Förderung der Familie und des Familienzusammen-
haltes.

Die gemäß §  4 Absatz  1 StiftGBbg zuständige Verwaltungs-
behörde für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land 
Brandenburg, das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les, hat die Anerkennung der Rechtsfähigkeit mit Urkunde vom 
26. Januar 2026 erteilt.

eine gültige Anerkennung verfügen. Die Anerkennung wird auf 
Antrag der Musikschule jeweils befristet auf fünf Jahre von der 
für Kultur zuständigen obersten Landesbehörde erteilt, wenn 
die Voraussetzungen nach § 3 Absatz 2 BbgMKSchulG erfüllt 
sind. Werden darüber hinaus die Voraussetzungen nach § 3 Ab-
satz 5 BbgMKSchulG erfüllt, berechtigt die Anerkennung, die 
Bezeichnung „Anerkannte Musik- und Kunstschule im Land 
Brandenburg“ zu führen (erweiterte Anerkennung).

Mit Wirkung vom 1.  Januar 2025 sind folgende 27 Musik-
schulen befristet bis zum 31.  Dezember 2029 berechtigt, die 
Bezeichnung „Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg“ 
nach § 3 Absatz 1 und 2 BbgMKSchulG zu führen:

-	 Musikschule Barnim
-	 Musikschule „Vicco von Bülow“ der Stadt Brandenburg an 

der Havel
-	 Konservatorium Cottbus
-	 Niederlausitzer Musik- und Kunstschule Luckau
-	 Kreismusikschule Dahme-Spreewald
-	 Kreismusikschule „Gebrüder Graun“ des Landkreises Elbe-

Elster
-	 Musikschule Frankfurt (Oder)
-	 Musikschule „Hugo Distler“ Eggersdorf
-	 Kreismusikschule Märkisch-Oderland
-	 Musikschule Hennigsdorf
-	 Kreismusikschule Oberhavel
-	 Musikschule Oberspreewald-Lausitz
-	 Musikschule Oder-Spree „Jutta Schlegel“
-	 Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin
-	 Städtische Musikschule Potsdam „Johann Sebastian Bach“
-	 Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark „Engelbert Humper-

dinck“
-	 Kreismusikschule Prignitz
-	 Städtische Musikschule „Johann Crüger“ Guben
-	 Musik- und Kunstschule der Stadt Ludwigsfelde
-	 Kreismusikschule Teltow-Fläming
-	 Kreismusikschule Uckermark
-	 Uckermärkische Musik- und Kunstschule „Friedrich Wil-

helm von Redern“ Angermünde
-	 Musikwerkstatt Eden Oranienburg
-	 Neue Musikschule Bernau
-	 Musik- und Kunstschule Havelland
-	 Musik- und Kunstschule „Johann Theodor Römhild“ des 

Landkreises Spree-Neiße
-	 Musikschule Verspielt Königs Wusterhausen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2025 sind folgende zwei Musik- und 
Kunstschulen befristet bis zum 31. Dezember 2029 berechtigt, 
die Bezeichnung „Anerkannte Musik- und Kunstschule im 
Land Brandenburg“ nach § 3 Absatz 1 und 2 BbgMKSchulG 
zu führen:

-	 Regenbogen Musik- und Kunstschule Blankenfelde
-	 Musik- und Kunstschule „Johann Abraham Peter Schulz“ 

der Stadt Schwedt/Oder

Errichtung der „NUSGON-Familienstiftung“

Bekanntmachung 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 27. Januar 2026

Auf Grund des § 15 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran
denburg (StiftGBbg) vom 30. Juni 2022 (GVBl. I Nr. 18), das 
durch Artikel 42 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 9 
S. 19) geändert worden ist, wird hiermit die Anerkennung der 
„NUSGON-Familienstiftung“ mit Sitz in Panketal als rechts-
fähig öffentlich bekannt gemacht.

Zweck der Stiftung ist

a)	 die finanzielle Unterstützung der Stifter und von ihren Ehe-
partnern (sofern eine Ehe geschlossen und nicht geschieden 
ist oder sich in Trennung befinden), sowie

b)	 die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder und ihrer Enkel-
kinder und deren biologische Halbgeschwister und deren 
weitere leibliche Nachkommen als Abkömmlinge 1. Grades 
(Begünstigte), sowie

c)	 die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern,
d)	 die Förderung der Familie und des Familienzusammen-

haltes.
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Genehmigung zum Vorhaben 
wesentliche Änderung (Typenänderung) 

von drei Windenergieanlagen 
in 03238 Massen-Niederlausitz

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 10. Februar 2026

Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & 
Co. KG, Dr.-Eberle-Platz 1 in 01662 Meißen, wurde die Ge-
nehmigung nach § 16 in Verbindung mit § 16b Absatz 7 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den 
Grundstücken in der Gemarkung Rehain, Flur 1, Flurstück 100 
sowie Flur 2, Flurstücke 65 und 70 drei Windenergieanlagen 
wesentlich zu ändern.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH 
& Co. KG (im Folgenden: Antragstellerin), Dr.-Eberle-
Platz 1 in 01662 Meißen wird die Genehmigung erteilt, 
drei Windenergieanlagen (WEA) auf den Grundstücken 
in 03238  Massen-Niederlausitz, Gemarkung Rehain, 

Die gemäß §  4 Absatz  1 StiftGBbg zuständige Verwaltungs-
behörde für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land 
Brandenburg, das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les, hat die Anerkennung der Rechtsfähigkeit mit Urkunde vom 
27. Januar 2026 erteilt.

Außerkrafttreten der Verwaltungsvorschrift 
über Zuweisungen an Gemeinden 

zur Überwindung besonderer Härten 
im kommunalen Finanzausgleich 2013 und 2014 

infolge der rückwirkenden Änderung der 
Bevölkerungsfortschreibungen zum 31. Dezember 2011 

und zum 31. Dezember 2012 
durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Bekanntmachung 
des Ministeriums der Finanzen und für Europa 

Vom 26. Januar 2026

Die Verwaltungsvorschrift über Zuweisungen an Gemeinden 
zur Überwindung besonderer Härten im kommunalen Finanz-
ausgleich 2013 und 2014 infolge der rückwirkenden Änderung 
der Bevölkerungsfortschreibungen zum 31.  Dezember 2011 
und zum 31. Dezember 2012 durch das Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg vom 17. Dezember 2014 (ABl. 2015 S. 79) tritt 
am Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt für Brandenburg außer Kraft.

Flur 1, Flurstück 100 sowie Flur 2, Flurstücke 65 und 70  
in dem unter II. und III. dieser Entscheidung beschrie- 
benen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. genan- 
nten Inhalts- und Nebenbestimmungen wesentlich zu än-
dern und geändert zu betreiben.

2.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden. Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG 
hat der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung einer 
Windkraftanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 
50 Metern keine aufschiebende Wirkung. Der Widerspruch ist 
binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen. Des 
Weiteren gilt gemäß §  63 Abs.  2 BImSchG, dass der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
gegen eine Zulassung der Windkraftanlage an Land mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt 
und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 12. Februar 2026 bis einschließlich 25. Februar 
2026 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-
burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
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vom 17.01.2025 genehmigte Windkraftanlage (WKA) am 
Standort 17291 Uckerfelde, OT Bietikow:

Gemarkung:	 Bietikow
Flur:	 4
Flurstück	 7

in dem unter Ziffer  II. und III. dieser Entscheidung be- 
schriebenen Umfang und unter Berücksichtigung der un- 
ter Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen 
zu ändern.

2.	 Der Genehmigungsbescheid Nr.  20.063.00/23/1.6.2V/T13  
vom 17.01.2025 behält seine Gültigkeit, soweit durch 
diesen Bescheid keine Änderungen vorgesehen sind.

3.	 Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
gegen eine Zulassung der Windkraftanlage an Land mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt 
und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 12. Februar 2026 bis einschließlich 25. Februar 
2026 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-
burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Genehmigung zum Vorhaben 
wesentliche Änderung einer Windkraftanlage 

in 17291 Uckerfelde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 10. Februar 2026

Der Firma Windpark Bietikow GmbH & Co. KG, Stephani- 
torsbollwerk 3 in 28217 Bremen wurde die Genehmigung 
nach §  16b Absatz  7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück in 17291 Uckerfelde 
in der Gemarkung Bietikow, Flur 4 Flurstück 7 eine Windkraft- 
anlage wesentlich zu ändern (Az.: G15525).

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung 

1.	 Der Firma Windpark Bietikow GmbH & Co. KG, Stepha-
nitorsbollwerk 3 in 28217 Bremen wird die

Genehmigung 

nach §  16b Abs.  7, Satz  3 des BImSchG erteilt, die mit 
dem Genehmigungsbescheid Nr. 20.063.00/23/1.6.2V/T13 

beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd
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Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Genehmigung zum Vorhaben 
Repowering durch Errichtung und Betrieb 

von acht Windkraftanlagen in 15936 Dahme/Mark 
Gemarkung Rosenthal

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 10. Februar 2026

Der Firma Alterric Windpark Rosenthal GmbH, Holzweg 87 in 
26605 Aurich, wurde die Genehmigung nach § 16b des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grund-
stücken in der Gemarkung Rosenthal, Flur 3, Flurstücke 92/8, 
90/6 und 110/62 sowie Flur  4, Flurstücke  36, 37, 53 und 82 
acht Windkraftanlagen zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Alterric Windpark Rosenthal GmbH (im Fol-
genden: Antragstellerin), Holzweg 87 in 26605 Aurich 
wird die

Genehmigung

erteilt, 8 WKA des Typs GE 5.5-158 auf den Grundstücken

in 15936 Dahme/Mark,
Gemarkung Rosenthal,
Flur 3, Flurstücke 92/8, 90/6 und 110/62 sowie Flur 4, 
Flurstücke 36, 37, 53 und 82

in dem unter Ziffer  II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter Zif-
fer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen (NB) 
zu errichten und nach Stilllegung der in Tabelle 2 auf-
gelisteten Altanlagen (Alt-WKA) gemäß NB IV.1.8 zu be-
treiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Absatz 1 Satz 1 Bran- 
denburgische Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung 
von Abweichungen (Reduzierung der Abstandsfläche 
bis zur Projektionslinie des Rotors von 79,11 m um 
die Turmmittelachse) je WKA,

-	 die Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 
Landeswaldgesetz (LWaldG) im unter II. näher be-
schriebenen Umfang und

-	 die naturschutzrechtliche Eingriffszulassung gemäß 
§ 17 Absatz 1 i. V. m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG).

3.	 Die Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
wird erteilt.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

[…]

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG haben Widerspruch und Klage 
eines Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an 
Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine auf-
schiebende Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Mo-
nats nach seiner Erhebung zu begründen. Des Weiteren gilt 
gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der An-
fechtungsklage gegen eine Zulassung der WKA an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
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1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zum Vorhaben Errichtung  
und Betrieb von vier Windkraftanlagen 

in 15936 Dahme/Mark  
Gemarkungen Rosenthal und Sieb

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 10. Februar 2026

Der Firma Alterric Windpark Rosenthal GmbH, Holzweg 87 in 
26605 Aurich, wurde die Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grund-
stücken in der Gemarkung Rosenthal, Flur 3, Flurstücke 67/10 
und 83/66 sowie der Gemarkung Sieb, Flur 1, Flurstücke 102 
und 114 vier Windkraftanlagen zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Alterric Windpark Rosenthal GmbH (im Fol-
genden: Antragstellerin), Holzweg 87 in 26605 Aurich 
wird die

Genehmigung

erteilt, 4 WKA des Typs GE 5.5-158 auf den Grund-
stücken

in 15936 Dahme/Mark,
Gemarkung Rosenthal, 
Flur 3, Flurstücke 67/10 und 83/66 sowie  
Gemarkung Sieb, Flur 1, Flurstücke 102 und 114

in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter Zif-
fer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen (NB) 
zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Absatz 1 Satz 1 Bran- 
denburgische Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung 
von Abweichungen (Reduzierung der Abstandsfläche 
bis zur Projektionslinie des Rotors von 79,11 m um 
die Turmmittelachse) je WKA sowie

-	 die naturschutzrechtliche Eingriffszulassung gemäß 
§ 17 Absatz 1 i. V. m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG).

eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 12. Februar 2026 bis einschließlich 25. Februar 
2026 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-
burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam (Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam; Tele- 
fax: 033201 442-662) erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
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3.	 Die Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
wird erteilt.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

[...]

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG haben Widerspruch und Klage eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen. Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 
BImSchG, dass der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage gegen 
eine Zulassung der WKA an Land mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 12. Februar 2026 bis einschließlich 25. Februar 
2026 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-
burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam (Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam; Tele- 
fax: 033201 442-662) erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-

satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Wesentliche Änderung einer Bioethanolanlage 
in 16303 Schwedt/Oder

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 10. Februar 2026

Die Firma VERBIO Schwedt GmbH, Passower Chaussee 111 
in 16303 Schwedt/Oder, beantragt die Genehmigung nach § 16 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem 
Grundstück in 16303 Schwedt/Oder, Passower Chaussee  111 
in der Gemarkung Schwedt, Flur  29, Flurstücke  28 und 39 
eine Bioethanolanlage wesentlich zu ändern (Az.: G12825).

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Erhöhung der 
Produktionskapazität von Bioethanol von 200 000 Tonnen pro 
Jahr auf 260 000 Tonnen pro Jahr und der Getreideverarbei- 
tung von 670 000  Tonnen pro Jahr auf 840 000 Tonnen pro 
Jahr. Weiterhin sollen in der Destillation verunreinigtes Ethanol 
mit einer maximalen Menge von 87 600 Tonnen pro Jahr ver-
arbeitet werden. Der Destillationsprozess bleibt dabei unver-
ändert. Auch die Leistungserhöhung der Getreideverarbeitung 
und die damit verbundene erhöhte Maischeproduktion wird 
durch Ausnutzen von bereits vorhandenen Anlagenreserven be-
ziehungsweise Anpassungen/Austausch von bestehenden An- 
lagenteilen erreicht. Eine Erweiterung der Anlagentechnik ist 
dafür nicht vorgesehen. Das verunreinigte Ethanol und die zu-
sätzlichen Getreidemengen sollen per LKW angeliefert wer-
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Für die Onlinekonsultation werden den zur Teilnahme Be-
rechtigten die zu behandelnden Informationen ab dem 15. Mai 
2026 über die Internetseite https://lfu.brandenburg.de/info/ 
genehmigungen-ost elektronisch zugänglich gemacht.

Die Onlinekonsultation dient dazu, die rechtzeitig gegen das 
Vorhaben erhobenen Einwendungen zu behandeln. Die Ein-
wendungsbehandlung erfolgt, wenn und soweit die Ein-
wendungen für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzun- 
gen von Bedeutung sein können. Dazu wird denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben, ihre Ein-
wendungen gegenüber der Genehmigungsbehörde und dem 
Antragsteller schriftlich zu erläutern.

Zu behandelnde Informationen sind die zu erörternden Sach-
verhalte: hier die Einwendungen, die Erwiderungen des Antrag-
stellers sowie die Stellungnahmen von Behörden auf die Ein-
wendungen, die in einem Dokument zusammengestellt werden.

Den zur Teilnahme an der Onlinekonsultation Berechtigten wird 
Gelegenheit gegeben, sich in der Zeit vom 15. Mai 2026 bis 
einschließlich 5. Juni 2026 schriftlich gegenüber dem Landes-
amt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Post- 
fach 60 10 61 in 14410 Potsdam oder elektronisch per E-Mail 
unter t13@lfu.brandenburg.de zu dem sonst im Erörterungs-
termin zu behandelnden Sachverhalt zu äußern.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Eine gesonderte Einladung zur Onlinekonsultation erfolgt nicht.

Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der 
Onlinekonsultation wird keine neue, zusätzliche Einwendungs-
möglichkeit eröffnet. Die Teilnahme an der Onlinekonsultation 
ist nicht verpflichtend. Es kann auch ohne die Mitwirkung eines 
zur Teilnahme Berechtigten entschieden werden.

Unabhängig von einer Teilnahme an der Onlinekonsultation 
wird die Genehmigungsbehörde die in den Einwendungs-
schreiben vorgebrachten Einwendungen prüfen und darüber 
entscheiden.

Beiträge im Rahmen der Onlinekonsultation werden dem An-
tragsteller sowie den Fachbehörden, deren Aufgabenbereich 
berührt wird, zur Verfügung gestellt, um eine Erwiderung zu er-
möglichen. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Weitergabe unkenntlich gemacht werden, 
wenn diese Angaben zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

den. Die Zwischenlagerung des verunreinigten Ethanols er-
folgt in einem bestehenden Tank mit einer Lagerkapazität von 
710 Tonnen.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 4.1.2 GE in 
Verbindung mit den Nummern 1.2.2.1 V, 1.2.3.1 V, 7.21 EG, 
8.10.1.1 EG und 8.12.1.1 EG des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie 
um ein Vorhaben nach Nummer 4.2 A in Verbindung mit den 
Nummern 1.2.2.1 S und 1.2.3.1 S der Anlage 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im Jahr 2026 vorgesehen.

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 18. Februar 2026 
bis einschließlich 17.  März 2026 auf der Internetseite des 
Landesamtes für Umwelt Brandenburg unter der Vorhaben-ID 
G12825 zugänglich gemacht: https://lfu.brandenburg.de/info/
genehmigungen-ost.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten ins-
besondere die Anlagen- und Betriebsbeschreibung, Aussagen 
zu Geräusch-, Geruchs- und Luftschadstoffemissionen, Aus-
sagen zur Anlagensicherheit, Angaben zu entstehenden Ab-
fällen und Abfallentsorgung, den Bericht zur Prüfung auf die 
Erforderlichkeit der Ergänzung des Ausgangszustandsberichts 
sowie Angaben zur Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 3 
UVPG.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der 
Einwendungsfrist vom 18.  Februar 2026 bis einschließ-
lich 17. April 2026 unter Angabe der Vorhaben-ID G12825 
schriftlich oder elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Ge-
nehmigungsverfahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Pots-
dam erhoben werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Ge-
nehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Onlinekonsultation

Gemäß § 10 Absatz 6 Satz 2 BImSchG wird der Erörterungs-
termin in Form einer Onlinekonsultation erfolgen.

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, ob 
eine Onlinekonsultation durchgeführt wird. Findet aufgrund 
dieser Entscheidung keine Onlinekonsultation statt, so wird 
dies nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen 
keine form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt die 
Onlinekonsultation.
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Mit dem Abschluss der Onlinekonsultation ist die Öffentlich-
keitsbeteiligung im Genehmigungsverfahren beendet.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Nach § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 UVPG war für das be-
antragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung durchzuführen. 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungs-
verfahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vor-
gelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. Im Ergebnis 
dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben ge-
nannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Kri-
terien:

Die Änderung der Anlage hat keine zusätzliche erhebliche Be-
lastung durch Geräusche, Gerüche und Luftschadstoffemissionen 
zur Folge. Hinsichtlich der Luftschadstoffe liegen alle Emissions-
massenströme unterhalb der jeweiligen Bagatellschwellen nach 
Tabelle 7 der TA Luft. Diffuse Emissionen haben keinen rele-
vanten Beitrag an den Bagatellströmen. Neue Rohgasströme ent-
stehen durch den Einsatz des verunreinigten Ethanols nicht. Es 
kommt zu keiner Änderung hinsichtlich der Geruchsbelastung. 
Relevante Auswirkungen durch Lärm sind mit dem Vorhaben 
nicht verbunden. Der Austausch von lärmverursachenden Aggre-
gaten findet innerhalb von Gebäuden statt. Der Verkehrslärm auf 
dem Betriebsgelände wird nur unwesentlich erhöht. Der anlagen-
bezogene Verkehr hat aufgrund der Entfernung von mehr als 
500 Metern keinen Einfluss auf die umliegenden Immissionsorte. 
Der Einsatz von verunreinigtem Ethanol führt zu keiner relevan-
ten Erhöhung der Störfallanfälligkeit. Die geplante Änderung hat 
keinen Einfluss auf den Wasserbedarf des Gesamtstandortes. Für 
die geplante Änderung werden keine zusätzlichen Flächen auf 
dem Anlagengelände neu versiegelt. Hochwertige Lebensräume 

für Tiere und Pflanzen gehen somit ebenfalls nicht verloren. 
Schutzgebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Das 
Landschaftsbild wird durch die geplante Änderung unwesentlich 
verändert.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt 
oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk ein-
getragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Termin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten an-
melden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der An-
tragsteller bzw. Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst 
bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt 
und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch 
des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit 
die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-

folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
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Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
16.04.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Eisenhüttenstadt

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart  
und Lage

m2 Blatt

Eisenhütten-
stadt

Flur 19,  
Flurstück 965

Gebäude- und Frei-
fläche

1.585 5305,
BV lfd.
Nr. 1

Lage: Wilhelmstraße 100, 15890 Eisenhüttenstadt
Bebauung: Wohn- und Geschäftshaus und Nebengelass

Verkehrswert:  290.000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 17.04.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 3/24

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
07.05.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Frankfurt (Oder)

lfd.
Nr.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

10 Frankfurt 
(Oder)

Flur 153, 
Flurstück 178

Gebäude- und 
Freifläche, 
Mühlenweg

1.289 1717,
BV lfd.
Nr. 10

12 Frankfurt 
(Oder)

Flur 153, 
Flurstück 180

Gebäude- und 
Freifläche, 
Mühlenweg

1.320 1717,
BV lfd.
Nr. 12

Lfd. Nr. 10
Mühlenweg (hinter Nr. 45), 15232 Frankfurt (Oder)
Bebauung: diverse Gebäude (Garage, Halle)

Verkehrswert:  38.000,00 EUR

Lfd. Nr. 12
Mühlenweg (hinter Nr. 45), 15232 Frankfurt (Oder)
Bebauung: Teil des Garagenkomplexes	

Verkehrswert:  30.500,00 EUR

Gesamtverkehrswert: 103.500,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 18.12.2023 (BV lfd. Nr. 10, 
Flur 153, Flurstück 178) und (BV lfd. Nr. 12, Flur 153, Flur-
stück 180) in das Grundbuch eingetragen worden.
Az.: 3 K 69/23
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